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Die Einigung von Koalition und 
Opposition über die Maßnah

men zur Kostendämpfung im Ge
sundheitswesen mag man im  Hin
blick auf die Kompromißfähigkeit der 
Bonner Politiker als erfreulich wer
ten, im Hinblick auf das Ergebnis sind 
jedoch Zweifel angebracht. Woran 
das Gesundheitswesen krankt, ist al
len klar: Für die Versicherten beste
hen kaum Anreize, die von ihnen ge
wünschten Leistungen möglichst 
preiswert zu erhalten, und unter den 
Anbietern -  Ärzten, Krankenhäu
sern, Pharmaherstellern, Apotheken 
und Krankenkassen -  herrscht zu 
wenig Wettbewerb, ein den Präferen
zen der Versicherten entsprechen
des Leistungsangebot möglichst ko
stengünstig bereitzustellen.

Anstatt nun so weit wie möglich die 
Verantwortung der Versicherten zu 
stärken und die Anbieter unter W ett
bewerbsdruckzu setzen, kurieren die 
verantwortlichen Politiker seit lan
gem nur an Symptomen. Die Folge ist 
eine schleichende Reglementierung, 
die die Entscheidungen über Art, 
Preise und Umfang der Leistungen 
immer mehr auf die Ebene von Be
amten und Verbänden verlagert und 
die Versicherten und Anbieter ent
mündigt. Hiervon gibt es im vorgese
henen Maßnahmenkatalog aller
dings eine Ausnahme, deren Brisanz 
in der Öffentlichkeit noch nicht wahr
genommen wurde. Künftig soll es al
len Versicherten freigestellt werden, 
bei welcher Krankenkasse sie M it
glied sein wollen.

Bislang konnten versicherungs
pflichtige Arbeiter nur Mitglied bei der 
für sie regional zuständigen Allge
meinen Ortskrankenkasse (AOK) 
werden, es sei denn, sie sind in einem 
der Großunternehmen beschäftigt, 
die für ihre Mitarbeiter eine Betriebs
krankenkasse gegründet haben. Hin
gegen konnten Angestellte auch für 
die Mitgliedschaft bei überregionalen 
Ersatzkassen optieren, zum Beispiel 
für die „Barm er“ oder die „DAK“ . Für 
Handwerker gibt es eigenständige 
Innungskrankenkassen.

Krankenkassen
system am 

Scheideweg

Durch die Öffnung der Krankenkas
sen für alle Versicherungspflichtigen 
würde das deutsche Krankenkassen
system seinen berufsständischen 
Charakter verlieren. Die Wahlfreiheit 
darf sich allerdings nicht nur auf die 
Art der Krankenkasse beschränken. 
Vielmehr müßte auch die regionale 
Bindung der Allgemeinen Ortskran
kenkassen aufgehoben werden; je 
der soll an jedem Ort M itglied werden 
können. Überdies müßten nicht nur 
die Ersatzkassen, sondern auch die 
Betriebs- und Innungskrankenkas
sen verpflichtet werden. Beitrittswil
lige aufzunehmen.

Die Gewährung von Wahlfreiheit 
ist allerdings nur der erste Schritt für 
den Übergang des berufsständisch 
„gegliederten“ zu einem wettbewerb
lichen Krankenkassensystem. Not
wendig sind mindestens zwei weitere 
Reformschritte. Damit die Kranken
kassen wirksam um Mitglieder wer
ben können, müssen sie erstens 
Spielraum bei der Gestaltung ihres 
Leistungsangebots haben, so weit es 
über eine Grundsicherung hinaus
geht. Die Krankenkassen -  einzeln 
oder gemeinsam -  müßten auch die 
Möglichkeit haben, mit den Versi

cherten Art und Umfang von Selbst
beteiligungen zu vereinbaren und mit 
den Ärzten oder Krankenhäusern 

Verträge über die Kostensätze aus
zuhandeln.

Die im bisherigen System prakti
zierte Umverteilung, nämlich die Dif
ferenzierung der Beiträge nach dem 
Verdienst und die Beitragsfreiheit für 
nicht verdienende Familienmitglie
der, müßte zweitens durch Entla
stung der unteren Einkommen und 
durch Erweiterung des Familien
lastenausgleichs auf das Steuersy
stem verlagert werden. Die Mitglie
der einer Krankenkasse würden 
dann nicht mehr den gleichen Bei
tragssatz, sondern den gleichen Bei
trag zahlen. Damit wäre gewährlei
stet, daß den Krankenkassen Mitglie
der unabhängig vom Einkommen 
und vom Familienstand gleich will
kommen sind. Überdies würden die 
heute bestehenden Beitragsunter
schiede zwischen den Krankenkas
sen eingeebnet, soweit sie auf Unter
schieden in der Mitgliederstruktur 
beruhen. Soweit sie auf Unterschie
den in der Leistungsfähigkeit basie
ren, werden die Versicherten zu den 
preisgünstigsten Kassen abwandern. 
Ohne Vereinheitlichung der Beiträge 
käme es hingegen auch zur Abwan
derung aus den Kassen, die aus hi
storischen Gründen eine -  im Hin
blick auf die Einnahmen -  ungünstige 
Mitgliederstruktur haben.

In dem Kompromiß ist statt dessen 
ein Finanzausgleich zwischen den 
Krankenkassen vorgesehen. Dieser 
Finanzausgleich, der als „Risiko
strukturausgleich“ nur die Unter
schiede hinsichtlich der Mitglieder
struktur berücksichtigen soll, wäre al
lerdings sehr kompliziert und bliebe 
so unvollkommen, daß neue Fehlent
wicklungen eintreten könnten. Ohne 
ergänzende Reformschritte träte an
stelle des berufsständischen Sy
stems nicht eine wettbewerbliche 
Krankenkassenvielfalt, sondern die -  
für weitergehende staatliche Regle
mentierung bequemere -  Einheits
versicherung.

500 WIRTSCHAFTSDIENST 1992/X


